
 
 
 

Unterhaltsanspruch Minderjähriger  
 

mit eigenen Einkünften 
 

-Allgemeine Information- 
 

 

Stand 01.01.2025 –  

 

 

 

 Unterhaltsberechtigt ist nur, wer außerstande ist, sich selbst zu unterhalten (§ 1602 BGB). 

 

 Eigene Einkünfte des Kindes (dazu zählen z. B. Ausbildungsvergütung, aber auch BAföG-Leistungen) sind auf die 

Unterhaltsverpflichtung teilweise anzurechnen, wenn der Unterhaltspflichtige dies verlangt. 

 

 Die Ausbildungsvergütung eines in der Berufsausbildung stehenden Kindes, das im Haushalt der Eltern oder eines 

Elternteils wohnt, ist vor ihrer Anrechnung in der Regel um einen ausbildungsbedingten Mehrbedarf von 100 € zu 

kürzen (Nr. 10.2.3 der Leitlinien der Süddeutschen Oberlandesgerichte). 

 

 Einkommen des Kindes wird bei beiden Eltern hälftig angerechnet (gemäß den Leitlinien der Süddeutschen Ober-

landesgerichte Nr. 12.2). 

 

 Der Unterhaltsbetrag ist auf volle Euro aufzurunden (Nr. 25. der Leitlinien der Süddeutschen Oberlandesgerichte). 

 

 

 

Bitte beachten Sie, dass nur Mütter und Väter von minderjährigen Kindern Anspruch auf individuelle Be-

ratung durch das Jugendamt haben, in deren Haushalt das Kind lebt und die Ihren Hauptwohnsitz im 

Landkreis Kronach haben. Unterhaltspflichtigen kann nur eine allgemeine unverbindliche Auskunft erteilt 

werden. 

 

 

 

 Vereinfachtes Rechenbeispiel: 

 

Ausbildungsvergütung netto    695,00 € 

abzüglich Ausbildungsfreibetrag (pauschal)  –100,00 € 

=    595,00 € 

geteilt durch 2  
= anrechenbare Ausbildungsvergütung   

 
   297,50 € 

  

Unterhaltsbedarf 100 % (3. Altersstufe DDT)    649,00 € 

abzüglich halbes Kindergeld - 127,50 € 

= bisheriger Zahlbetrag 521,50 € 

abzügl. anrechenbare Ausbildungsvergütung  297,50 € 

= Unterhaltsbetrag    224,00€ 

künftiger Unterhaltsbetrag →  224,00 € 

 
 
 
 
 
 



 
 

Die folgende Tabelle enthält die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei 
Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge. In 2025 beträgt das Kindergeld für 
jedes Kind jeweils 255 €.  

 Altersstufen (§ 1612 a Abs. 1 BGB) Stand 01.01.2025 

Nettoeinkommen 

€ 

0 - 5 Jahre  

€ 

6 - 11 Jahre 

€ 

12 - 17 Jahre 

€ 

ab 18 Jahre 

€ 

Prozent-
satz 

Bedarfs-kon-
trollbetrag 

€ 

1.               bis   2.100  354,50 426,50 521,50 438,00 100 1.200/1.450 

2.   2.101   bis   2.500 379,50 454,50 554,50 473,00 105 1.750 

3.   2.501   bis   2.900 403,50 482,50 586,50 508,00 110         1.850 

4.   2.901   bis   3.300 427,50 510,50 619,50 542,00 115         1.950 

5.   3.301   bis   3.700 451,50 537,50 651,50 577,00 120 2.050 

6.   3.701   bis   4.100 489,50 582,50 703,50 633,00 128 2.150 

7.   4.101   bis   4.500 528,50 626,50 755,50 688,00 136 2.250 

8.   4.501   bis   4.900 567,50 670,50 807,50 743,00 144 2.350 

9.   4.901   bis   5.300 605,50 715,50 859,50 799,00 152 2.450 

10. 5.301   bis   5.700 644,50 759,50 911,50 854,00 160 2.550 

11. 5.701   bis   6.400 682,50 803,50 963,50 910,00 168 2.850 

12. 6.401   bis   7.200 721,50 848,50 1.015,50 965,00 176 3.250 

13. 7.201   bis   8.200 759,50 892,50 1.067,50 1.021,00 184 3.750 

14. 8.201   bis   9.700 798,50 936,50 1.119,50 1.076,00 192 4.350 

15. 9.701   bis 11.200 836,50 980,50 1.170,50 1.131,00 200 5.050 

 
Die vollständige Düsseldorfer Tabelle mit Erläuterungen finden Sie im Internet unter:  

https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/Tabelle-2025/index.php 

 
Die Unterhaltsrechtlichen Leitlinien der Familiensenate in Süddeutschland (SüdL) der Oberlandesgerichte  
Bamberg, Karlsruhe, München, Nürnberg, Stuttgart und Zweibrücken – Stand 01.01.2025 –  
können Sie abrufen unter: 
http://www.olg-stuttgart.de/pb/,Lde/Unterhaltsrechtliche+Leitlinien 
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